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ll1.

Rechtsbegehren:

Die Beklagten 1 bis 4 seien solidarisch zu verpflichten, den Klagern den
Betrag von CHF 1'200'000.00 nebst Schadenszins von 5% seit dem
13. Mai 2008 zu bezahlen.

Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zzgl. MWSt) zu Lasten
der Beklagten."

Urteil des Bezirksgerichtes Ziirich vom 15. April 2011:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Gerichtsgebihr wird festgesetzt auf Fr. 32'750.— (Pauschalgebdhr).
Alifallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten.

Die Kosten werden den Klagern unter solidarischer Haftbarkeit aufer-
legt.

Die Klager werden solidarisch verpflichtet, den Beklagten 1 bis 4 je eine
Prozessentschadigung von Fr. 43'500.— zuztiglich 8% MwSt. zu bezah-
len.

[Mitteilungssatz]
[Rechtsmittelbelehrung]

Berufungsantrage:

der Berufungsklager (Urk. 98):

Il1.

Es sei das Urteil des Bezirksgerichts Zurich vom 15. April 2011 ("Urteil")
aufzuheben und an die Vorinstanz im Sinne der Erwagungen zur Neu-
beurteilung zurtickzuweisen.

Eventualiter sei die Prozessentschadigung der Berufungsbeklagten 1
bis 4 [vgl. Korrektur in Urk. 111] angemessen herabzusetzen, zuztiglich
7,6% MWST seitens der Berufungsbeklagten 1 und 2, ohne MWST sei-
tens der Berufungsbeklagten 3 und 4.

Alles unter Kosten und Entschadigungsfolgen (inkl. 8% MWST) zulas-
ten der Berufungsbeklagten."



des Berufungsbeklagten 1 (Urk. 108 S. 3):

Il1.

Auf die Berufung sei beziglich den Berufungsbeklagten 1 nicht einzu-
treten;

eventualiter sei die Berufung vollumfanglich abzuweisen;

unter Kosten- und Entschadigungsfolgen, zuziglich 8% Mehrwertsteuer
unter solidarischer Haftung zulasten der Berufungsklager."

des Berufungsbeklagten 2 (Urk. 106 S. 2):

ll1.

Es sei auf die Berufung, soweit die Verletzung von BV 29, ZGB 8 und
oder §§ 115, 136 ff. und 147 ZPO-ZH gerugt wird (Berufungsschrift Rz
6-44) nicht einzutreten und die Berufung im Ubrigen abzuweisen, even-
tuell:

Es sei die Berufung gesamthaft abzuweisen, alles unter Kosten- und
Entschadigungsfolgen (inkl. 8% Mehrwertsteuer) zu Lasten der Klager
und Berufungsklager fiir beide Instanzen."

der Berufungsbeklagten 3 (Urk. 105 S. 2):

ll1.

2.

Es sei auf die Berufung, soweit damit die Ruckweisung der Prozesssa-
che an die Vorinstanz begehrt wird (Berufungsschrift Rz 6-44), nicht
einzutreten, und es sei die Berufung im Ubrigen abzuweisen.

Eventualiter: Es sei die Berufung gesamthaft abzuweisen.

alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (inkl. 8% MWST) zulasten der
Klager und Berufungsklager flir das vorinstanzliche Verfahren sowie das vor-
liegende Berufungsverfahren."

der Berufungsbeklagten 4 (Urk. 107 S. 3):

ll1.

Auf die Berufung sei mit Bezug auf die Berufungsbeklagte 4 nicht einzu-
treten.

Eventualiter sei die Berufung hinsichtlich der Berufungsbeklagten 4
vollumfanglich abzuweisen und das Urteil der Vorinstanz sei bezuglich
der Berufungsbeklagten 4 zu bestatigen;

(recte: 3.) Unter Kosten und Entschadigungsfolge, unter solidarischer
Haftung zu Lasten der Berufungsklager."



Erwagungen:

Sachverhaltsiberblick

Anfangs April 2007 kontaktierte der Beklagte 1 - in seiner Eigenschaft als
Angestellter der Beklagten 3 - die Klager, um die Moglichkeit einer Investiti-
on der Klager in Aktien von Biotechnologie-Firmen zu diskutieren. Nach ei-
nem ersten Treffen mit dem Beklagten 1 kauften die Klager fur
Fr. 300'000.00 Aktiender G.__ AG.

Im Anschluss an den Kauf der G.__ -Aktien machte der Beklagte 1 die
Klager auf die H._ AG (nachfolgend H. ) als Investitionsobjekt
aufmerksam. In diesem Zusammenhang lieferte der Beklagte 1 den Klagern
mundliche Informationen Uber die H._ und ubergab ihnen deren Ge-
schaftsbericht flr das Jahr 2005. Nachdem die Klager Interesse an einer In-
vestition in die H.___ zeigten, vermittelte der Beklagte 1 die Klager an die
. Inc. (nachfolgend I.___ Inc.) als nachmalige Verkauferin. Bei der
. Inc. handelt es sich um eine auf den ... domizilierte Gesellschaft.
Am 30. April 2007 unterzeichneten die Klager mit der I.___ Inc. einen

Kaufvertrag, in welchem sie sich verpflichteten, von der Verkauferin - der

. Inc. - 250'000 Namenaktien der H.___ zum Preis von insgesamt
Fr. 1'000'000.00 zu kaufen (Urk. 4/7). Am 2. Mai 2007 unterzeichneten die
Klager einen weiteren Kaufvertrag mit der I.___ Inc., womit sie von der
. Inc. weitere 50'000 Namenaktien der H._  zum Preis von

Fr. 200'000.00 kauften (Urk. 4/8).

Bereits am 19. Februar 2007 - das heisst vor dem Kauf der H._ -Aktien
durch die Klager Ende April/Anfang Mai 2007 - richtete der Verwaltungsrats-
prasident der H._ ein Schreiben an den Beklagten 2 (in dessen Eigen-
schaft als Verwaltungsratsprasident der Beklagten 3). In diesem Schreiben
hielt der Verwaltungsratsprasident der H._ fest, dass Mitarbeiter der

Beklagten 3 falsche Informationen Gber die H. verbreiteten. Er forderte



deshalb den Beklagten 2 auf, die Mitarbeiter der Beklagten 3 anzuweisen,
von der Verbreitung unwahrer Informationen abzusehen und die Empfanger
solcher falschen Informationen Uber die Unrichtigkeit der verbreiteten Anga-

ben in Kenntnis zu setzen (Urk. 4/2).

Nachdem die Klager in die H.___ -Aktien investiert hatten, entwickelte sich
deren Wert nicht wunschgemass. Im Gegenteil erlitten die Klager nach ihrer
eigenen Darstellung einen Totalverlust. Als Folge davon leiteten die Klager
das vorliegende Verfahren ein. Die Klage richtet sich zunachst gegen den
Beklagten 1, welcher den Klagern zum Kauf der G.___ -Aktien und als-
dann angeblich unter Angabe von falschen Informationen zum Kauf der
H.  -Aktien geraten haben soll. Die Klage richtet sich sodann gegen den
Beklagten 2 in seiner Eigenschaft als einziger Verwaltungsrat der Beklag-
ten 3, dem die Klager vorwerfen, trotz Aufforderung im Schreiben der
H._ vom 19. Februar 2007 die Unterbindung der Verbreitung von Fal-
schinformationen Uber die H._ durch Mitarbeiter der Beklagten 3 unter-
lassen zu haben. Weiter richtet sich die Klage gegen die Beklagte 3, welche
fur die Handlungen ihres Arbeitnehmers, d.h. des Beklagten 1 (Art. 55
Abs. 1 OR) und ihres Organs, d.h. des Beklagten 2 (Art. 55 Abs. 2 ZGB) haf-
ten soll. Und schliesslich richtet sich die Klage gegen die Beklagte 4 - der
Revisionsgesellschaft der Beklagten 3 - weil deren Arbeitnehmer bzw. Hilfs-
personen den Kauf der H.__ -Aktien abgewickelt hatten und somit bei der
Schadigung der Klager zumindest als Gehilfen mitgewirkt hatten, was der
Beklagten 4 anzurechnen sei (Art. 55 Abs 1 OR).

Prozessgeschichte

Mit Urteil vom 15. April 2011 wies das Bezirksgericht Zirich die Klage mit
Kosten- und Entschadigungsfolgen zulasten der Klager ab (Urk. 99).

Mit Berufung vom 22. Juni 2011 stellten die Klager die eingangs genannten
Antrage (Urk. 98 S. 2).



Nach Eingang des Kostenvorschusses am 8. August 2011 (Urk. 103 und
104) erstatteten die Beklagten die Berufungsantworten mit den obgenannten
Antragen (Urk. 108 [Beklagter 1], Urk. 106 [Beklagter 2], Urk. 105 [Beklag-
te 3] und Urk. 107 [Beklagte 4]).

In der Replik (Urk. 111 S. 2 [Klager]) und in den Dupliken (Urk. 119 [Beklag-
ter 1], Urk. 117 [Beklagter 2], Urk. 120 [Beklagte 3] und Urk. 118 [Beklag-

te 4]) hielten die Parteien an ihren bisherigen Antragen fest.

Mit Verfugung vom 7. Marz 2012 wurden die Duplikschriften der Gegenpar-

tei zugestellt und der Schriftenwechsel fur geschlossen erklart (Urk. 121).

Prozessuales

Far das Berufungsverfahren kommt die am 1. Januar 2011 in Kraft getretene
eidgendssische Zivilprozessordnung zur Anwendung (Art. 405 Abs. 1 ZPO).
Das Verfahren vor Bezirksgericht unterstand demgegenuber noch der kan-
tonalztrcherischen Zivilprozessordnung (ZPO/ZH). Soweit die Verletzung
von Verfahrensvorschriften gerugt wird, ist somit im neurechtlichen Beru-
fungsverfahren zu prufen, ob die Bestimmungen der ZPO/ZH korrekt ange-

wendet wurden.

Gemass Art. 311 Abs. 1 ZPO ist die Berufung innert 30 Tagen seit Zustel-
lung des angefochtenen Entscheides schriftlich und begrundet einzureichen.
Das Erfordernis der Begrundung beinhaltet nach der Rechtsprechung, dass
auch Antrdge gestellt werden mussen, wobei die auf Geldzahlungen gerich-
teten Antrage beziffert sein missen (BGE 137 Il 617 E. 4.2 und 4.3
S.618f.). Aus dem Verbot von Uberspitztem Formalismus ergibt sich je-
doch, dass auf eine Berufung mit formell mangelhaftem Rechtsbegehren
ausnahmsweise trotzdem einzutreten ist, wenn sich aus der Berufungsbe-
grindung - allenfalls in Verbindung mit dem angefochtenen Entscheid -
ergibt, welcher Geldbetrag zuzusprechen ist (BGE 137 Ill 617 E.6.2



S.621f.). In Bezug auf die Begriindung ist zu beachten, dass der Beru-
fungsklager in analoger Anwendung von Art. 221 ZPO seine Behauptungen
bestimmt und vollstandig aufzustellen hat und dass er sich mit den Ent-
scheidgrinden im angefochtenen Entscheid auseinandersetzen muss (BGE
4A 527/2011, Urteil vom 5. Marz 2012, E. 2.3; BGE 4A 659/2011 vom
7. Dezember 2011, E.3; Reetz/Teiler, in: Sutter-
Somm/Hasenbdhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 311 N 36; Ivo W. Hun-
gerbuhler, DIKE-Komm-ZPO, Art. 311 N 10 ff.).

a) Die Beklagten 1 und 4 machen zunachst geltend, auf die Berufung sei
nicht einzutreten, weil es die Klager unterliessen, bezifferte Antrage zur
Sache zu stellen. Der Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben
und die Sache "im Sinne der Erwagungen" zur Neubeurteilung an die
Vorinstanz zurlckzuweisen, sei ungenugend (Urk. 108 S. 3 Rz. 3 [Be-
klagter 1], Urk. 107 S. 5 Rz. 3 [Beklagter 4]).

- In der Literatur wird tatsachlich die Meinung vertreten, dass ein Antrag
auf Ruckweisung zur Neubeurteilung ungenitgend sei, weil angegeben
werden musse, welche Punkte des erstinstanzlichen Entscheides an-
gefochten wirden und inwiefern der erstinstanzliche Entscheid abzu-
andern sei (Reetz/Theiler, a.a.0., Art. 311 N 34; Hungerbthler, a.a.O.,
Art. 311 N 17 f.). Im vorliegenden Fall geht jedoch aus der Begrindung
der Berufung unmissverstandlich hervor, dass die Klager beantragen,
dass die Vorinstanz nach erneuter Durchfuhrung des Verfahrens ihre
Forderungsklage im Umfang von Fr. 1,2 Mio. gutzuheissen habe. Es
gibt keine Anhaltspunkte dafur, dass die Klager im Verlauf des Verfah-
rens ihre Klage reduziert hatten. Der Berufungsantrag ist daher in for-

meller Hinsicht nicht zu beanstanden.

- Unbegrindet ist auch der spezielle Hinweis der Beklagten 4, die Klager

beantragten in Ziff. 2 des Rechtsbegehrens nur die angemessene Her-



absetzung der Prozessentschadigungen der Beklagten 1 bis 3, nicht
jedoch diejenige der Beklagten 4 (Urk. 107 S. 5f. Rz. 4 ff.). Da sich die
Klager in Rechtsbegehren Ziff. 2 im Zusammenhang mit der auf die
Prozessentschadigung geschuldeten Mehrwertsteuer nicht nur auf die
Beklagten 1 bis 3, sondern auch auf die Beklagte 4 beziehen, ist dieses
Rechtsbegehren so zu interpretieren, dass bezuglich aller Prozessent-
schadigungen - auch derjenigen zugunsten der Beklagten 4 - eine an-
gemessene Herabsetzung beantragt wird. In der Berufungsreplik wird
der Antrag denn auch richtiggestellt (Urk. 111 S. 2).

Weiter machen die Beklagten geltend, dass die Berufungsschrift auch
keine gentgende Begrindung enthalte (Urk 108 S. 4 f. Rz. 4 ff. [Be-
klagter 1], Urk. 106 S. 4 f. Rz. 4 ff. [Beklagter 2], Urk. 105 S. 3 ff. Rz. 3
[Beklagte 3], Urk. 107 S. 6 Rz. 8 f. und S. 7 Rz. 10 ff. [Beklagte 4]).

Zur Frage, ob die einzelnen Beanstandungen am angefochtenen Urteil
ausreichend begrundet werden, ist weiter unten bei der Behandlung

der einzelnen Kritikpunkte einzugehen.

Bereits an dieser Stelle ist jedoch festzuhalten, dass die Begrindung
der Berufung insoweit unvollstandig ist, als sich die Klager nicht sorg-
faltig genug mit den Verfehlungen, die sie jedem einzelnen der vier Be-
klagten vorwerfen, auseinandersetzen. Vielmehr fokussieren die Klager
ihre Ausfuhrung praktisch ausschliesslich auf die Beklagten 1 und 3;
hingegen werden keine Vorwirfe namhaft gemacht, welche speziell ei-
ne Haftbarkeit der Beklagten 2 und 4 begriinden kénnten. Vorweg sei
dazu festgehalten, dass die vier Beklagten sowohl im erstinstanzlichen
Verfahren (§ 40 ZPO/ZH) als auch im Berufungsverfahren (Art. 71
ZPO) eine einfache Streitgenossenschaft bilden, wobei jeder Streitge-
nosse den Prozess unabhangig fuhren kann (§ 40 Abs. 2 ZPO/ZH,
Art. 71 Abs. 3 ZPO). Gegenstand des Verfahrens sind somit vier unab-
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hangige Klagen (im erstinstanzlichen Verfahren) und vier unabhangige
Rechtsmittel (im Rechtsmittelverfahren). Es ware daher Sache der Kla-
ger gewesen, im Berufungsverfahren im Einzelnen aufzuzeigen, in Be-
zug auf welche beklagte Partei das angefochtene Urteil inwiefern feh-

lerhaft sein soll. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

Insbesondere die Beklagte 4 flhrt in der Berufungsantwort pragnant
und zutreffend aus, dass in der Berufung nicht dargetan werde, wes-
halb sie - die Beklagte 4 - nebst den anderen Beklagten mithaften solle
(insbes. Urk. 107 S. 7 Rz. 13). Nur an einer Stelle der Berufungsschrift
wird in Bezug auf die Beklagte 4 beilaufig ausgefuhrt, das Uber die Be-
klagte 4 geleitete Geld sei gar nicht an die I.__ Inc. geflossen
(Urk. 98 S. 13 Rz. 43), und in der Berufungsreplik ist dann Gberhaupt
keine Rede mehr von der Beklagten 4 (Urk. 111). Effektiv ist aufgrund
der Ausflhrungen der Klager nicht ersichtlich, auf welcher Grundlage
die Beklagte 4 haftpflichtig sein soll (ausservertragliche Haftung aus
Art. 41 OR, Vertrauenshaftung, Haftung aus UWG, Haftung aus Art. 11
BEHG). Selbst unter der wahrscheinlichsten Annahme, dass die Klager
von einer deliktischen Haftung der Beklagten 4 ausgehen sollten
(Art. 41 OR), ist ebenfalls nicht ersichtlich, welche Mitarbeiter der Be-
klagten 4 welchen widerrechtlichen Tatbeitrag zu einem angeblich be-

trigerischen Verhalten des Beklagten 1 geleistet haben sollen.

Ahnlich unklar ist, weshalb die Klage in Bezug auf den Beklagten 2 hét-
te gutgeheissen werden mussen. Wenn dem Beklagten 1 als Kontakt-
person der Klager ein betrigerisches (und damit widerrechtliches) Ver-
halten vorgeworfen werden sollte, welches auch der Beklagten 3 (in ih-
rer Eigenschaft als Arbeitgeberin des Beklagten 1) angerechnet wer-
den kdénnte, liegt keineswegs auf der Hand, dass auch der Beklagte 2
als Verwaltungsrat der Beklagten 3 personlich fur das Verhalten des

Beklagten 1 verantwortlich ist. Ebenso wenig wird in der Berufung dar-
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getan, welches eigene Verhalten des Beklagten 2 diesem zur Haftung

gereichen konnte.

- Aus diesen Grinden ware die gegen den Beklagten 2 und die Beklag-
te 4 gerichtete Berufung schon deshalb abzuweisen, weil die Berufung
gegenuber diesen im Rahmen einer einfachen Streitgenossenschaft
selbstandig handelnden Beklagten nicht genligend begrindet ist. Ab-
gesehen ware die Berufung aber auch in der Sache unbegrindet, wie

nachfolgend unter Ziff. 4 darzulegen sein wird.

Materielles

. Uberblick

Die Klager stutzten ihre Forderung gegen die Beklagten 1 bis 4 in ihrer Kla-
ge vom 2. April 2009 ausschliesslich auf eine ausservertragliche Haftung
nach Art.41ff. OR (Urk.2 S.13ff. Rz. 43ff.). In ihrer Replik vom
16. Oktober 2009 beriefen sich die Klager nebst der ausservertraglichen
Haftung (Urk. 47 S. 32 Rz. 85 f.) als zusatzliche Haftungsgrundlage auf die
"Vertrauenshaftung (culpa in contrahendo)" (Urk. 47 S. 32 Rz. 87 ff.), die
"Haftung aus Art. 11 Borsengesetz" (Urk. 47 S. 33 f. Rz. 92) und die Haftung
aus "Verletzung der Bestimmungen des UWG" (Urk. 47 S. 34 Rz. 93). Auf
diese einzelnen Haftungsgrundlagen ist im Folgenden einzugehen, soweit
die entsprechenden Erwagungen der Vorinstanz im Berufungsverfahren be-

anstandet werden.
Ausservertragliche Haftung nach Art. 41 OR

Wie erwahnt beriefen sich die Klager im Verfahren vor Bezirksgericht in ers-
ter Linie darauf, dass die Beklagten 1 bis 4 gestutzt auf Art. 41 OR haftbar
werden (vgl. oben E. 1/4). Gemass dieser Bestimmung wird zum Ersatz ver-
pflichtet, wer einem anderen widerrechtlich mit Absicht oder aus Fahrlassig-

keit Schaden zufugt. Die ausservertragliche Haftung nach Art. 41 OR setzt
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voraus, dass folgende vier Voraussetzungen kumulativ erfullt sind: ein wider-
rechtliches Verhalten, ein Verschulden des Téaters, ein Schaden sowie ein
naturlicher und adaquater Kausalzusammenhang zwischen dem widerrecht-
lichen Verhalten und dem Schaden (anstatt vieler: BGE 132 Ill 122 E. 4.1
S. 130 mit Hinweisen).

In Bezug auf die erwahnten vier Anspruchsvoraussetzungen prufte die Vo-
rinstanz einzig das Tatbestandselement der Widerrechtlichkeit (Urk. 99
S. 42 ff. E. 6), und dabei genau genommen ausschliesslich das widerrechtli-
che Verhalten des Beklagten 1 (Kontaktperson der Klager), welches auch
der Beklagten 3 (als Arbeitgeberin des Beklagten 1) anzurechnen ware. Eine
vertiefte Prifung eines widerrechtlichen Verhaltens des Beklagten 2 ist dem
angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen; dies wird im Berufungsverfahren
jedoch nicht gerugt, weil sich die Klager wie ausgefuhrt nicht mit der speziel-
len Haftungssituation des Beklagten 2 auseinandersetzen. Ebenso wenig ist
dem angefochtenen Urteil eine detaillierte Prifung der Haftung der Beklag-
ten 4 zu entnehmen, welche nur in Frage kame, wenn deren eigenen Arbeit-
nehmern oder Hilfspersonen ein widerrechtliches Verhalten vorzuwerfen wa-
re, wobei auch dies in der Berufung nicht beanstandet wird; auch in Bezug
auf die Beklagte 4 wurde bereits erwahnt, dass die Klager in der Berufungs-
schrift nur beilaufig und in der Berufungsduplik Uberhaupt nicht mehr auf die
Situation der Beklagten eingehen und damit ihre gegen die Beklagte 4 ge-
richtete Berufung nicht ausreichend begrinden. Insgesamt bedeutet dies,
dass im Folgenden nur die Frage der Widerrechtlichkeit in Bezug auf das
Verhalten des Beklagten 1 zu prufen ist (Haftung fur eigenes Verhalten),
welches sich auch auf die Haftung der Beklagten 3 auswirkt (Geschaftsher-
renhaftung gemass Art. 55 Abs. 1 OR).

a) Die Rechtsprechung folgt der sog. "objektiven Widerrechtlichkeitstheo-
rie". Danach ist eine Schadenszufligung widerrechtlich, wenn sie ge-

gen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstdosst. Ein solcher Verstoss
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kann darin liegen, dass ein absolutes Recht des Geschadigten verletzt
wird (Erfolgsunrecht) oder dass der Schadiger eine reine Vermdgens-
schadigung durch Verstoss gegen eine einschlagige Schutznorm be-
wirkt (Verhaltensunrecht) (BGE 133 Ill 323 E. 5.1 S. 330, 132 11l 122 E.
4.1 S. 130, je mit Hinweisen). Eine Vermdgensschutznorm, die ein
Verhaltensunrecht sanktioniert, kann sich aus der Gesamtheit der
Rechtsordnung ergeben (BGE 133 Ill 323 E. 5.1 S. 330). Die haft-
pflichtrelevanten Schutznormen finden sich dabei insbesondere im
Vermogensstrafrecht. Demgegenuber gilt Art. 2 ZGB (Gebot des Han-
delns nach Treu und Glauben; Rechtsmissbrauchsverbot) nicht als all-
gemeine Vermodgensschutznorm (BGE 124 Il 297 E. 5¢ S. 301, mit

Hinweisen).

b) Im vorliegenden Fall stellt der angebliche Totalverlust im Zusammen-
hang mit der Investition in die H.__ -Aktien im Umfang von 1,2 Mio.
Franken, den die Klager erlitten haben sollen, eine reine Vermogens-
schadigung dar. Die Vorinstanz prufte daher, ob dem Beklagten 1 ein
Verstoss gegen den Betrugstatbestand (Art. 146 StGB) als haftpflicht-
relevante Vermogensschutznorm vorgeworfen werden konne (Urk. 99
S.42f. E. 6.1). Soweit die Klager der Vorinstanz eine falsche Einen-
gung des Begriffs der Widerrechtlichkeit vorwerfen (Urk. 98 S. 10 f.
Rz. 33 f.), erweist sich die Berufung als unbegriindet. Insbesondere
erweist sich ihr Hinweis als unbegriindet, dass eine Verletzung von
Treu und Glauben die Tatbestandsvoraussetzung der Widerrechtlich-
keit gemass Art. 41 OR erfllle. Wie erwahnt handelt es sich bei Art. 2
ZGB nicht um eine allgemeine Vermogensschutznorm. Vielmehr ist die
behauptete Verletzung von Treu und Glauben mit der Vertrauenshaf-

tung zu sehen; darauf wird zurickzukommen sein.

3. Im Folgenden ist daher zu prufen, ob dem Beklagten 1 ein betrligerisches

Verhalten und damit eine Verletzung von Art. 146 StGB als haftpflichtrele-
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vante Vermdgensschutznorm vorgeworfen werden kann. Ein solches wider-

rechtliches Verhalten ware nicht nur dem Beklagten 1, sondern auch der

Beklagten 3 in ihrer Eigenschaft als Arbeitgeberin des Beklagten 1 anzulas-
ten (Art. 55 Abs. 1 OR).

a)

Gemass Art. 146 Abs. 1 StGB macht sich eines Betruges schuldig, wer
in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmassig zu bereichern,
jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrickung von Tatsachen
arglistig irrefuhrt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestarkt und so den
Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder

einen anderen am Vermogen schadigt.

Im vorliegenden Fall beschrankte sich die Vorinstanz im Zusammen-
hang mit dem Betrugstatbestand auf die Priufung der Frage, ob den
Beklagten eine arglistige Té&uschung vorgeworfen werden konne
(Urk. 99 S.43 E. 6.1.1 a.E.). Gemass der Rechtsprechung liegt eine
arglistige Tauschung erstens dann vor, wenn der Tater ein ganzes Li-
gengebédude errichtet, was voraussetzt, dass mehrere Lugen derart raf-
finiert aufeinander abgestimmt sind und von besonderer Hinterhaltigkeit
zeugen, dass sich selbst ein kritisches Opfer tauschen lasst. Zweitens
liegt Arglist in denjenigen Fallen vor, in denen sich der Tater besonde-
rer Machenschaften oder Kniffe bedient, was dann der Fall ist, wenn
eine Tauschung durch zusatzliche Machenschaften, beispielsweise ge-
falschte Urkunden, abgesichert wird. Und drittens kann bei Vorliegen
einer einfachen Falschangabe von einer arglistigen Tauschung ausge-
gangen werden, wenn die Uberpriifung der Angaben nicht oder nur mit
besonderer Muhe madglich ist oder Uberhaupt nicht zumutbar ist, und
wenn der Téater das Opfer von der moglichen Uberpriifung abhalt oder
nach den Umstanden voraussieht, dass dieses die Uberprifung der
Angaben auf Grund eines besonderen Vertrauensverhaltnisses unter-
lassen wird (BGE 1351V 76 E. 5.2 S. 81 f., mit zahlreichen Hinweisen).
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Der Tatbestand des Betruges fusst somit auf dem Gedanken, dass
nicht jedes tauschende Verhalten im Geschaftsverkehr strafbar ist. Er-
forderlich ist vielmehr ein qualifiziert tduschendes Verhalten, eben eine
arglistige Tauschung. Dabei obliegt es den Klagern, ein deliktisches
Verhalten zu behaupten, welches die qualifizierenden Merkmale einer

arglistigen Tauschung erfuillt.

Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass selbst unter der Annah-
me, dass sich samtliche tatsachlichen Behauptungen der Klager im
Beweisverfahren als zutreffend erweisen wirden, nicht von einem LU-
gengebaude ausgegangen werden kénne; der Beklagte 1 hatte unter
der Annahme der Behauptungen der Klager zwar mehrere Lugen hin-
sichtlich der aktuellen Situation der H.___ vorgebracht, doch wirden
diese weitgehend beziehungslos nebeneinander stehen und waren
nicht in einer Weise aufeinander abgestimmt, welche die Durchschau-
barkeit der einzelnen Luge erschweren wurde. Ebenso wenig konnte
die Verwendung besonderer Machenschaften oder Kniffe bejaht wer-
den, da der Beklagte 1 lediglich mundlich gewisse unrichtige Behaup-
tungen hinsichtlich der H.__ aufgestellt habe; insbesondere hatten
die Klager lediglich die Vorlage des Geschaftsberichts 2005 substanti-
iert behauptet, was jedoch nicht als Machenschaft qualifiziert werden
konne, weil die im Geschaftsbericht enthaltenen Informationen im Zeit-
punkt der Abfassung objektiv richtig gewesen sei (Urk.99 S. 44
E. 6.1.2). Im Ubrigen kénne auch nicht von einer arglistigen einfachen
Falschangabe des Beklagten 1 ausgegangen werden, weil die angeb-
lich falschen Angaben des Beklagten 1 durch Nachfrage bei einer Bank
ohne weiteres hatte aufgedeckt werden kdnnen; nach ihren eigenen
Angaben hatten die Klager entsprechende Abklarungen im Zusam-
menhang mit der G._____ -Investition vorgenommen. Damit sei auch
die Zumutbarkeit einer entsprechenden Uberprifung erwiesen, zumal

die Klager im Rahmen des Kaufs der H. -Aktien wegen einer Er-
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héhung der Hypotheken ohnehin mit zwei Banken hatten in Kontakt tre-
ten mussen. Weiter machten die Klager nicht geltend, sie seien vom
Beklagten 1 von einer Uberpriifung seiner Angaben abgehalten wor-
den. Im Ubrigen kdnnte auch nicht davon ausgegangen werden, dass
ein Unterlassen der Uberpriifung der angeblich falschen Angaben vo-
raussehbar gewesen sei. Einerseits habe der Beklagte 1 von einer
Uberpriifung seiner Angaben ausgehen missen, weil schon seine An-
gaben im Zusammenhang mit der G.____ -Investition von den Klagern
uberprift worden sei, und anderseits sei auch ein besonderes Vertrau-
ensverhaltnis zwischen den Klagern und dem Beklagten 1 zu vernei-
nen, da sich diese erst kurz vorher kennen gelernt und in dieser Zeit
nur ein Geschaft (Investition in die G.___ -Aktien) abgeschlossen hat-
ten, welches fur sich allein nicht ausreiche, um bei den Klagern ein ob-

jektiv gerechtfertigtes gesteigertes Vertrauen hervorzurufen.

In der Berufung setzen sich die Klager tUberhaupt nicht mit der Frage
auseinander, ob dem Beklagten 1 eine arglistige Tauschung und damit
ein betrugerisches Verhalten - d.h. ein widerrechtlichen Verstoss gegen
eine haftpflichtrelevante Vermdgensschutznorm - vorgeworfen werden
kann. Vielmehr werfen sie der Vorinstanz in der Berufungsschrift eine
Verletzung des Rechts auf Beweis nach Art. 8 ZGB (Urk. 98 S. 4 Rz. 6
und 9 sowie S. 9f. Rz. 26 ff.), eine Verletzung des Anspruchs auf ein
faires Verfahren nach Art. 29 Abs. 1 BV (Urk. 98 S. 4 Rz.6/9 und S. 7
Rz. 15), eine unzulassige antizipierte Beweiswurdigung (Urk. 98 S. 5 f.
Rz. 12 und S. 8 Rz. 21), eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches
Gehodr nach Art. 29 Abs. 2 BV (Urk.98 S.6 Rz. 12 und S.7 Rz. 14)
sowie Uberspitzte Anforderungen an die Substantiierung vor (Urk. 98
S. 6 Rz. 13). Diese Vorwiirfe sind allesamt unbegriindet. So hielt die
Vorinstanz fest, dass die Klage abzuweisen sei, "selbst wenn sich im
Beweisverfahren samtliche tatsachlichen Behauptungen der Klager als
zutreffend erweisen wirden" (Urk. 99 S. 44 und S. 48). In der Beru-
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fungsbegriindung wird nicht explizit ausgefuhrt, welche Begrindungen
im Zusammenhang mit der Frage der Arglist von der Vorinstanz nicht
bertcksichtigt worden sein sollen; und die in der Berufungsreplik nach-
geschobene Begrundung (Urk. 111 S. 8 ff. Rz. 11 ff.) ist unzulassig,
weil die Voraussetzungen fur neue Behauptungen in der Berufungsrep-
lik nicht erfallt sind (Art. 317 in Verbindung mit Art. 229 Abs. 1 ZPO;
Reetz/Hilber, a.a.0., Art. 317 N 21). Wenn die Vorinstanz zum Schluss
kommt, dass die Klage selbst dann abzuweisen sei, wenn die Sach-
darstellung der Klager vollumfanglich zutreffen sollte, besteht kein An-
lass, Uber diese Behauptungen Beweis zu erheben, weil unter der An-
nahme der Vorinstanz keine "strittigen" Tatsachen vorlagen, tUber die
gemass § 133 ZPO Beweis abzunehmen ware. Insbesondere liegt da-
rin weder eine unzuldssige antizipierte Beweiswiurdigung noch eine
Gehorsverletzung, weil vollumfanglich auf die Behauptungen der Kia-
ger abgestellt wurde. Und schliesslich kann auch keine Rede von uber-
spannten Substantiierungsanforderungen sein, weil die Vorinstanz fur
ihre rechtliche Beurteilung ja gerade samtliche Sachdarstellungen der

Klager als erwiesen unterstellte.

Auch die weiteren, in diesem Zusammenhang vorgebrachten Bean-

standungen sind nicht Uberzeugend:

Schwer nachvollziehbar ist zunachst die Kritik der Klager an der Vo-
rinstanz, diese habe zu Unrecht festgehalten, ihre Eingabe vom
19. August 2010 (Urk. 81) enthalte unzulassige Noven, obwohl dies gar
nicht der Fall sei; wenn sie jedoch Noven enthalte, seien sie nach
§ 115 ZPO/ZH zulassig (Urk. 98 S. 5 Rz. 10 und S. 8 Rz. 22). Wenn
die Eingabe vom 19. August 2010 keine Noven enthalten sollte - wovon
die Klager offenbar ausgehen -, dann kann dies nur heissen, dass die
gleichen Behauptungen schon in der Klage (Urk. 2) und/oder Replik

(Urk. 47) vorgebracht wurden; dass solche rechtzeitig aufgestellten
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Behauptungen seitens der Vorinstanz Ubergangen worden sind, wird
wie bereits erwahnt nicht behauptet. Wenn die Eingabe vom
19. August 2010 aber Noven enthalten sollte - was von den Klagern
explizit bestritten wird (Urk. 98 S. 5 Rz. 10) -, ware es Sache der Klager
gewesen, in der Berufung darzulegen, welche Behauptungen in dieser
Eingabe erstmals vorgebracht wurden und damit neu sind und unter
welcher Voraussetzung gemass § 115 Ziff. 1-5 ZPO/ZH die angebili-
chen Noven von der Vorinstanz hatten zugelassen werden mussen; es
ist nicht Sache der Rechtsmittelinstanz, den umfangreichen Schriften-
wechsel des erstinstanzlichen Verfahrens im Detail durchzuarbeiten,
anschliessend die verspatete klagerische Eingabe vom 19. August
2010 auf neue Vorbringen zu prufen und alsdann vom Amtes wegen
die Zulassigkeit dieser Noven nach den Kriterien von § 115 Ziff. 1-5
ZPO/ZH zu prifen. Auch in diesem Punkt erweist sich die Berufung auf
jeden Fall als unbegrundet, sei es, weil nach eigener Darstellung der
Klager gar keine Noven geltend gemacht wurden, sei es, weil es der
Berufung an der erforderlichen Begrundung fehlt (Art. 311 Abs. 1 ZPO).
Soweit die Klager in diesem Zusammenhang in der Berufungsreplik
neu eine Verletzung des Vertrauensgrundsatzes gemass Art. 9 BV gel-
tend machen (Urk. 111 S. 19 Rz. 38 ff.), erweist sich die Berufung als
unzulassig, weil die Voraussetzungen fur neue Behauptungen in der
Berufungsreplik nicht erflllt sind (Art. 317 in Verbindung mit Art. 229
Abs. 1 ZPO; Reetz/Hilber, a.a.0., Art. 317 N 21); abgesehen davon

ware die Ruge aus den erwahnten Grunden ohnehin unbegriundet.

Offensichtlich unbegriindet ist auch die Auffassung der Klager, die Ver-
fahrensfuhrung der Vorinstanz verletze den verfassungsmassigen An-
spruch auf ordentliche Zusammensetzung des Gerichtes, weil sie An-
spruch auf Einvernahme der Zeugen vor Kollegialgericht hatten und
ihnen dieses Recht durch die Verhandlungsfuihrung der Vorinstanz ent-

zogen worden sei (Urk. 98 S. 7 f. Rz. 17 f.). Wie bereits erwahnt stellte
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die Vorinstanz vollumfanglich auf die Tatsachendarstellungen der Kla-
ger ab, so dass Uberhaupt keine umstrittenen Tatsachen zu beweisen
waren und eine Zeugenbefragung in dieser Situation durch den Refe-

renten oder das Kollegialgericht unterbleiben konnte.

Ebenso unbegriindet ist die Behauptung der Klager, die Vorinstanz ver-
letzte das Gleichbehandlungsprinzip, indem sie die Eingabe der Be-
klagten 4 vom 14. Juli 2010 zur Bemessung der Prozessentschadigung
(Urk. 80) bei den Akten belassen habe, die Antwort der Klager darauf
vom 19. August 2010 (Urk. 81) jedoch aus dem Recht gewiesen habe
(Urk. 98 S. 8 Rz. 19). Wenn die Klager im Hauptstandpunkt behaupten,
ihre Eingabe vom 19. August 2010 enthalte keine Noven (Urk. 98 S. 5
Rz. 10), kann dies nichts anderes bedeuten, als dass die gleichen Be-
hauptungen bereits im ordentlichen Schriftenwechsel (Klage [Urk. 2]
und Replik [Urk. 47]) rechtzeitig erhoben wurden; weshalb die nach ei-
gener Darstellung des Klager also obsolete Eingabe vom 19. August
2010 hatte berucksichtigt werden sollen, ist nicht nachvollziehbar. So-
weit die Klager im Eventualstandpunkt behaupten, allfallige Noven hat-
ten nach § 115 ZPO/ZH von der Vorinstanz bericksichtigt werden
mussen, wird in der Berufung nicht ausgefuhrt, welche Noven nach
welchen Kriterien von § 115 ZPO/ZH seitens der Vorinstanz hatten zu-
gelassen werden mussen; es wurde schon ausgefuhrt, dass mit diesen
Beanstandungen die gesetzlichen Anforderungen an die Begriindung
der Berufung nicht erflllt werden (Art. 311 Abs. 1 ZPO).

Und schliesslich erweist sich auch der Vorwurf als unbegrindet, das
verweigerte Beweisverfahren verunmaogliche die Erfullung der hohen
Anforderungen an die Substantiierungspflicht (Urk. 98 S. 9 f. Rz. 26-
32). Einerseits ist die Vorinstanz - wie erwahnt - davon ausgegangen,
dass selbst unter der fur die Klager gunstigsten Annahme, dass deren

Sachdarstellung zutreffend sei, nicht von einem widerrechtlichen Ver-
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halten ausgegangen werden kdnne; schon aus diesem Grund erlbrigte
sich die Durchfuhrung eines Beweisverfahrens. Andrerseits gehen die
Klager fehl in der Annahme, dass ein Beweisverfahren den Klagern
ermoglichen soll, ihre Behauptungen zu substantiieren; richtig ist viel-
mehr, dass eine rechtsgenugende Substantiierung der Tatsachenbe-
hauptungen Voraussetzung dafur ist, dass Uberhaupt Beweise zu er-
heben sind (vgl. § 133 ZPO/ZH).

4.3. Vertrauenshaftung

1.

Im erstinstanzlichen Verfahren machten die Klager geltend, dass die Beklag-
ten 1 bis 3 auch aus Vertrauenshaftung verantwortlich seien (Urk. 47 S. 32
Rz. 87-91). Eine Haftung der Beklagten 4 auf dieser Anspruchsgrundlage

wurde soweit ersichtlich nicht behauptet.

Die Vorinstanz schloss eine Haftung aus "culpa in contrahendo" im Wesent-
lichen mit der Begriindung aus, dass zwischen den Klagern und den Beklag-
ten gar nie der Abschluss eines Vertrages zur Diskussion gestanden habe
und somit auch eine entsprechende Haftung im Zusammenhang mit dem
Verhalten im Vertragsabschlussstadium ausser Betracht falle (Urk. 99

S. 49 1. E. 7.1). Diese Begrundung wird in der Berufung nicht beanstandet.

Desgleichen verwarf die Vorinstanz eine Haftung der Beklagten 1 bis 3 als
faktische Organe der I.___ Inc., weil seitens der Klager fur die Annahme
einer faktischen Organschaft keine substantiierten Behauptungen vorge-
bracht worden seien (Urk. 99 S. 54 unten/S. 55 oben). Ferner scheide auch
eine Vertrauenshaftung der Beklagten 3 aus erwecktem Konzernvertrauen
aus, weil die Klager kein Konzernverhaltnis behauptet hatten (Urk. 99 S. 55).
Soweit die Klager der Vorinstanz in diesem Zusammenhang eine "Spekula-
tion Uber den Sachverhalt" vorwerfen (Urk. 98 S. 11 f. Rz. 35 ff.), fehlt es an
der erforderlichen Begriindung. Es ware namlich Sache der Klager gewe-

sen, im Berufungsverfahren klar auszufuhren, auf welcher Rechtsgrundlage



4.4.

-21-

sie eine Haftung der Beklagten 1, 2 und/oder 3 geltend machen und welche
Behauptungen sie in diesem Zusammenhang vor erster Instanz aufgestellt
haben, die im angefochtenen Urteil nicht oder nicht richtig gewlrdigt worden
sind. Entsprechende Angaben sind der Berufungsschrift jedoch nicht zu ent-
nehmen, so dass die Berufung nicht gentgend begrindet ist (Art. 311 Abs. 1
ZPO). Im Ubrigen scheinen die Klager auch in diesem Zusammenhang von
der falschen Annahme auszugehen, dass die Durchfihrung eines Beweis-
verfahrens (Edition von Urkunden, Einvernahme von Zeugen etc.) ihnen die
Substantiierung ihrer Behauptungen ermdglichen soll. Richtig ist vielmehr,
dass eine rechtsgenligende Substantiierung der Tatsachenbehauptungen
Voraussetzung daflir ist, dass Uberhaupt Beweise zu erheben sind (vgl.
§ 133 ZPO/ZH).

Haftung aus Art. 11 BEHG

Im erstinstanzlichen Verfahren machten die Klager geltend, die Beklagte 3
und ihr Angestellter (d.h. der Beklagte 1) hatten Art. 11 BEHG (Bundesge-
setz Uber die Borsen und den Effektenhandel [SR 954.1]) verletzt (Urk. 47
S. 33 f. Rz. 92). Im angefochtenen Urteil verneinte die Vorinstanz die An-
wendbarkeit von Art. 11 BEHG, weil keiner der Beklagten Effektenhandler-
status habe (Urk. 99 S. 57 f. E. 8). In ihrer Berufung flhren die Klager nicht
aus, weshalb die Beklagten - und wenn ja welche Beklagten - Effektenhand-
ler sein sollen. Vielmehr begnugen sie sich mit der Ruge, die Klager hatten
Anspruch darauf, dass einem Urteil die tatsachlichen Fakten und nicht mehr
oder weniger wahrscheinliche Hypothesen zu Grunde gelegt werden und
dass man sich mit ihren Argumenten ernsthaft auseinandersetzt (Urk. 98
S. 12 f. Rz. 43 f.). Damit wird Uberhaupt nicht auf die Auffassung der Vo-
rinstanz eingegangen, dass die Beklagten keine Effektenhandler seien.
Auch insofern genlgt die Berufung den Begrindungsanforderungen nicht
(Art. 311 Abs. 1 ZPO).
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4.5. Weitere Haftungsgrundlagen

1.

In der Replik beriefen sich die Klager auch auf eine Haftung wegen "Verlet-
zung der Bestimmungen des UWG" (Urk. 47 S. 34 Rz. 93). Im angefochte-
nen Urteil verneinte die Vorinstanz eine Haftung der Beklagten auf dieser

Grundlage (Urk. 99 S. 58 f. E. 9). Dies wird im vorliegenden Berufungsver-

fahren nicht beanstandet.

Nur kurz ist schliesslich auf die Frage einzugehen, ob allenfalls eine Haftung

auf vertraglicher Grundlage in Frage kommen konnte.

a)

Im vorliegenden Berufungsverfahren machen die Klager geltend, dass
nur ein Beweisverfahren die Frage hatte klaren kdnnen, ob zwischen
ihnen sowie den Beklagten 1 und 3 beispielsweise aufgrund der Tatsa-
che, dass der Beklagte 1 die Erhdhung der Hypothek empfohlen habe
etc., ein Beratungsvertrag zustande gekommen sei (Urk.98 S.8
Rz. 23).

Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Urteil fest, von den Beklagten
sei geltend gemacht worden, die Klager hatten nicht behauptet, dass
sich eine Haftung aus einem Vertragsverhaltnis ergebe (Urk. 90 S. 40
E. 5a.A.). Zudem hatten die Klager aufgrund ihrer eigenen Aussagen
nicht davon ausgehen konnen, dass der Beklagte 1 willens gewesen

sei, einen Beratungsvertrag abzuschliessen (Urk. 90 S. 42 E. 5 a.E.).

Mit dieser Begrundung setzen sich die Klager nicht auseinander. Viel-
mehr beschranken sie sich auf den Hinweis, dass erst ein Beweisver-
fahren ergeben hatte, ob zwischen ihnen sowie den Beklagten 1 und 3
ein Beratungsvertrag zustande gekommen sei (Urk.98 S.8f.
Rz. 23 f.). Auch im Berufungsverfahren wird jedoch nicht behauptet,
dass ein Vertrag abgeschlossen worden sein soll, welchen Inhalt ein

solcher Vertrag gehabt haben soll, welche Pflichten eines angeblichen
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Vertrages verletzt worden sein sollen und welcher Schaden durch eine
Vertragsverletzung adaquat kausal verursacht worden sein soll. Auch
diesbezuglich ware die Berufung ungenligend begrindet (Art. 311
Abs. 1 ZPO).

4.6. Ergebnis

1.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz eine Haftung der Beklag-
ten 1 und 3 zu Recht verneinte. Die Auffassung der Vorinstanz ist nicht zu
beanstanden, dass keine Anspruche aus ausservertraglicher Haftung (vgl.
oben Ziff. 4.2), Vertrauenshaftung (vgl. oben Ziff. 4.3), Haftung nach Art. 11
BEHG (vgl. oben Ziff. 4.3) oder Vertragshaftung (vgl. oben Ziff. 4.4) geltend
gemacht werden kénnen. Damit entfiele ohne weiteres auch eine Haftung
der Beklagten 2 und 4 als Gehilfen der Beklagten 1 und 3. Soweit die Klager
von einer Haftung der Beklagten 2 und 4 aus eigenem widerrechtlichen Ver-
halten - und nicht nur aus einer Gehilfenstellung - ausgehen sollten, ist die
Berufung nicht gentigend begrtindet, wie bereits ausgefihrt wurde (vgl. oben

E. 1/4). Aus diesen Griunden ist die Klage abzuweisen.

Damit kann die Frage offen bleiben, ob die Klager Uberhaupt aktivlegitimiert
sind, Anspruche gegenuber den Beklagten 1 bis 4 geltend zu machen (Aktiv-
legitimation bestritten in Urk. 108 S. 5 ff. Rz. 9 ff. [Beklagter 1], Urk. 106
S. 13 f. Rz. 9 ff. [Beklagter 2] und Urk. 105 S. 31 f. Rz. 2.4 [Beklagte 3]).

Ferner erlbrigt es sich, auf die von den Beklagten 1 bis 4 - mit guten Grin-
den - geltend gemachte Verjahrungseinrede einzugehen (Verjahrungseinre-
de erhoben in Urk. 108 S.7f. Rz. 14 ff. [Beklagter 1], Urk. 106 S. 15 ff.
Rz. 20 ff. [Beklagter 2] und Urk. 105 S. 28 ff. Rz. 23 [Beklagte 3]). Immerhin
ist festzuhalten, dass unter Berucksichtigung der im Vordergrund stehenden
einjahrigen Verjahrungsfrist (Art. 60 Abs. 1 OR; fur Vertrauenshaftung vgl.
BGE 134 11l 390 ff.), die nach der Einstellung des Strafverfahrens gegen die
Beklagten 1 und 2 massgebend ist (Urk. 78), einiges dafur spricht, dass die



-24 -

Klager schon im Spatsommer 2007 sichere Kenntnis von der Schadigung
hatten (Urk. 99 S. 34), so dass die einjahrige Verjahrungsfrist im Zeitpunkt
der Anrufung des Friedensrichters am 29. Januar 2009 (Urk. 1 S. 2) schon
abgelaufen gewesen ware. Da die Klage aber wie erwahnt aus anderen
Grinden ohnehin abzuweisen ist, muss auf die Verjahrungsproblematik

nicht naher eingegangen werden.

Kosten- und Entschadigungsfolgen

Abschliessend ist die Kosten- und Entschadigungsregelung im erstinstanzli-

chen Verfahren zu prifen.

a) Da die Vorinstanz die Klage zu Recht abwies, werden die Klager aus-
gangsgemass kostenpflichtig (§ 64 Abs. 2 ZPO/ZH).

b) Zufolge ihres Unterliegens werden die Klager auch entschadigungs-
pflichtig (§ 68 Abs. 1 ZPO/ZH). Da die vier beklagten Parteien je durch
einen eigenen Anwalt vertreten waren, sprach die Vorinstanz vier Pro-
zessentschadigungen zu und lehnte eine Herabsetzung der einzelnen
Prozessentschadigungen wegen mdglicher Arbeitsteilung ab (Urk. 99
S.59f).

c) Diesbezuglich verlangen die Klager im Eventualstandpunkt, dass die
den Beklagten 1 bis 4 allenfalls zuzusprechenden separaten Entscha-

digungen angemessen zu reduzieren seien (Urk. 98 S. 13 ff.).

d) Vorweg ist die Berufung in diesem Punkt schon deshalb abzuweisen,
weil es an einem genlugenden Antrag fehlt. Es wurde bereits ausge-
fuhrt, dass die auf Geldzahlungen gerichteten Antrage beziffert sein
mussen (BGE 137 1l 617 E. 4.2 und 4.3 S. 618 f.); dies gilt ausdruck-
lich auch fur den Fall, dass die Herabsetzung einer Prozessentschadi-
gung verlangt wird (nicht publ. E.11.3 von BGE 135 Il 513 ff.
[5A_34/2009 vom 26. Mai 2009] und OGer ZH PF110013 vom 21. Juni
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2011 [publ. auf www.gerichte-zh.ch "Neue Entscheide ZPO"]). Obwohl
es den Klagern ohne weiteres moglich gewesen ware anzugeben, auf
welchen Betrag die Prozessentschadigungen herabzusetzen sind,
kann weder dem Antrag noch der Begrundung eine entsprechende Be-
zifferung entnommen werden, mit Ausnahme des Anspruchs auf die
Mehrwertsteuer an sich sowie der Hohe der zu entschadigenden
Mehrwertsteuer (vgl. unten). Aus diesen Grinden genugt die Beru-
fungsschrift den gesetzlichen Anforderungen nicht (Art. 311 Abs. 1
ZPO).

Ungeachtet der unbezifferten Antrage ware eine Herabsetzung unter

Berucksichtigung aller Umstande ohnehin auch nicht gerechtfertigt.

Dem Gesetz ist keine ausdruckliche Regelung zu entnehmen, wie die
mehreren Streitgenossen zustehenden Entschadigungen zu bemessen
sind, wenn sich die Streitgenossen je durch einen eigenen Anwalt ver-
treten lassen. In der Rechtsprechung wird festgehalten, dass die
Streitgenossen "bei jeder Art von Streitgenossenschaft" (d.h. einfache
und notwendige Streitgenossenschaft) Anspruch auf eine angemesse-
ne Prozessentschadigung haben (ZR 77/1978 Nr. 47 S. 133). Bei not-
wendiger Streitgenossenschaft ist bei der Festsetzung der Entschadi-
gung der Mdglichkeit Rechnung zu tragen, durch Arbeitsteilung Verein-
fachungen zu erzielen (ZR 67/1968 Nr. 51 S. 186).

Im vorliegenden Fall bilden die Beklagten 1 bis 4 eine einfache Streit-
genossenschaft. Die Klager erheben gegen die einzelnen Beklagten je
separate Anspruche auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. Nur aus
prozessOkonomischen Grunden wurden die separaten Klagen gegen
die Beklagten 1 bis 4 in einem Verfahren zusammengefasst. Sie hatten
jederzeit wieder in separate Verfahren getrennt werden kdnnen. Fir die

Beklagten 1 bis 4 waren daher gute Grinde gegeben, sich durch je ei-
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nen eigenen Anwalt vertreten zu lassen. Der Hinweis der Klager, die
Beklagten seien mangels Interessenkonflikts anwaltsrechtlich nicht
verpflichtet gewesen, sich separat vertreten zu lassen (Urk. 98 S. 13 ff.
Rz. 45 ff.), geht am Kern der Sache vorbei. Entscheidend ist einzig,
dass die mehreren Streitgenossen berechtigt waren, je einen eigenen
Vertreter beizuziehen, und zwar auch dann, wenn kein Interessenkon-
flikt zwischen den verschiedenen Streitgenossen bestand. Direkte Fol-
ge des Rechts der Beklagten 1 bis 4, sich je einzeln vertreten zu las-

sen, ist der Anspruch auf eine angemessene separate Entschadigung.

Zwar kann der Auffassung der Klager beigepflichtet werden, dass Ab-
sprachen zwischen den Vertretern der vier Beklagten eine gewisse Ar-
beitsteilung ermoglichen wiurden und sich der Aufwand so reduzieren
liesse (so Urk.98 S. 16 ff. Rz. 53 ff.). Aus verschiedenen Griunden
rechtfertigt sich dennoch keine Herabsetzung der Entschadigung. Ers-
tens wies bereits die Vorinstanz zutreffend darauf hin, dass der Mog-
lichkeit von Absprachen (Verringerung des Aufwandes) ein gewisser
Koordinationsbedarf gegenuber stand (Erhdhung des Aufwandes).
Zweitens hatten sich die Vertreter der vier Beklagten mit unterschiedli-
chen Vorwurfen der Klager an die Adresse ihrer Klienten auseinander-
zusetzen, was den Absprachemoglichkeiten Grenzen setzte. Und drit-
tens mussten sich die Anwalte der Beklagten nicht nur mit der Position
der Klager auseinandersetzen, sondern flr den Fall des Unterliegens
auch die Regresssituation und insofern die Rechtsstandpunkte der
Anwalte der drei anderen Beklagten im Auge behalten. Aus diesen
Grinden ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz von einer Her-
absetzung der Prozessentschadigungen an die vier Beklagten absanh.
Wenn sich die Klager daflir entscheiden, vier Beklagte einzuklagen, die
in verschiedenen Funktionen einen Schaden zugefugt haben sollten,

dann mussen sie damit rechnen, dass sich die vier Beklagten je einzeln
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vertreten lassen und haben folglich auch die finanziellen Konsequen-

zen ihrer Entscheidung zu tragen.

Nur der Vollstandigkeit halber sind die Klager bezuglich ihrer Kritik an
den Zuschlagen (Urk. 98 S. 20 Rz. 65 f.) darauf hinzuweisen, dass die
Grundgebuhr mit der Klageantwort verdient ist (§ 6 Abs. 1 AnwGebV
[in der Fassung vom 21. Juni 2006]) und fur weitere Eingaben und
Verhandlungen Zuschlage festzusetzen sind (§ 6 Abs. 2 i.V.m.Abs. 1
lit. a und c AnwGebV).

Die erstinstanzliche Kosten- und Entschadigungsregelung ist daher
grundsatzlich zu bestatigen. Nur in zwei Punkten ist der Auffassung der
Klager zu folgen. Einerseits weisen die Klager zu Recht und unbestrit-
ten darauf hin, dass die Beklagten 3 und 4 mehrwertsteuerpflichtige
Parteien sind, welche die ihren Rechtsvertretern zu bezahlende Mehr-
wertsteuer als Vorsteuerabzug wieder zurtickfordern kénnten (Urk. 98
S. 20 Rz. 67). Dem Hinweis der Beklagten 3 und 4, dieser Einwand der
Klager sei neu und damit gemass Art. 317 Abs. 1 ZPO unzulassig, ist
entgegen zu halten, dass die Mehrwertsteuerpflicht der entschadi-
gungsberechtigten Partei eine Rechtsfrage ist, die im Berufungsverfah-
ren Uberpruft werden kann. Den Beklagten 3 und 4 steht daher kein
Anspruch auf Mehrwertsteuer zu. Andrerseits weisen die Klager (in Be-
zug auf die Beklagten 1 und 2) zu Recht darauf hin, dass die Mehr-
wertsteuer im Zeitraum der Leistungserbringung 7.6% und nicht 8% be-
trug (Urk. 98 S. 20f. Rz. 67 f.). Diesbezlglich gentgt die Berufung
auch den formellen Anforderungen, weil der jeweils gultige Mehrwert-
steuersatz als bekannt vorauszusetzen ist. Im Ubrigen ist die von den
Beklagten 2 (und 3) gedusserte Meinung unzutreffend, es sei auf das
Datum des Urteils und nicht auf den Zeitpunkt der Arbeitsleistung ab-
zustellen (Urk. 106 S. 21 Rz. 55 [Beklagter 2], Urk. 105 S. 37 Rz. 27

[Beklagte 3]). Fur Leistungen, die vor Inkraftireten des Gesetzes - bzw.
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des erhdohten Mehrwertsteuersatzes - erbracht worden sind, gilt das
bisherige Recht (Art. 112 Abs. 2 MWSTG [Mehrwertsteuergesetz, SR
641.20]; dies wird auch im Schreiben des Obergerichtes vom 17. Sep-
tember 2010 beziiglich Anderung des Kreisschreibens vom 17. Mai
2006 festgehalten). In formeller Hinsicht ist zu beachten, dass im Dis-
positiv kein Hinweis auf die Mehrwertsteuer vorgesehen sein darf
(Kreisschreiben vom 17. Mai 2006, Ziff. 2.1.2, S. 4). Insgesamt ergibt
sich, dass den Beklagten 1 und 2 je eine Prozessentschadigung von
Fr. 43'500.00 zuzuglich 7,6% MWST, das heisst Fr. 46'806.00 zuzu-
sprechen ist; und den Beklagten 3 und 4 ist je eine Prozessentschadi-

gung von Fr. 43'500.00 zuzusprechen.

Abschliessend ist die Kosten- und Entschadigungsregelung fur das Beru-

fungsverfahren zu treffen.

a)

Da die Klager auch im Berufungsverfahren praktisch vollumfanglich un-
terliegen, sind ihnen die Gerichtskosten unter solidarischer Haftbarkeit
aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO), wobei sich die Gebuhr gleich be-
misst wie im erstinstanzlichen Verfahren (§ 12 Abs. 1 GebV OG [in der
Fassung vom 8. September 2010]).

Ferner sind die Klager unter solidarischer Haftbarkeit zu verpflichten,
den Beklagten je eine Parteientschadigung zu bezahlen. Eine Herab-
setzung der den einzelnen Beklagten zuzusprechenden Entschadigun-
gen wegen Erleichterungen durch die Mdglichkeit von Absprachen ist
aus den genannten Grinden auch im Berufungsverfahren nicht ange-
zeigt. Hingegen ist die Gebuhr (Fr. 33'400.00) fur das Berufungsverfah-
ren in Anwendung von § 13 Abs. 2 AnwGebVO (in der Fassung vom
8. September 2010) auf einen Drittel herabzusetzen (Fr. 11'133.00),
alsdann aber gemass § 11 Abs. 2 AnwGebVO ein angemessener Zu-

schlag fur die Duplik zu gewahren (Fr. 3'867.00). Auf dem Gesamtbe-
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trag (Fr. 15'000.00) ist in Bezug auf die Beklagten 1 und 2 die Mehr-
wertsteuer von nunmehr 8% zu verglten, so dass den Beklagten 1
und 2 fur das Berufungsverfahren eine Parteientschadigung von je
Fr. 16'800.00 zuzusprechen ist; auch diesbezuglich ist ein Hinweis auf
die Mehrwertsteuer im Dispositiv zu unterlassen (Kreisschreiben vom
17. Mai 2006, Ziff. 2.1.2). Hingegen kann fur die Beklagten 3 und 4
auch flir das Berufungsverfahren aus den dargelegten Grinden keine
Mehrwertsteuer vergutet werden. Den Beklagten 3 und 4 ist daher fur
das Berufungsverfahren eine Prozessentschadigung von Fr. 15'000.00
zuzusprechen (Kreisschreiben vom 17. Mai 2006, Ziff. 2.1.1, S. 3).

Es wird erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die erstinstanzliche Regelung der Kostenfolgen (Dispositiv Ziff. 2 und 3) wird

bestatigt.

Die Klager werden unter solidarischer Haftbarkeit verpflichtet, den Beklag-
ten 1 und 2 fur das erstinstanzliche Verfahren je eine Prozessentschadigung
von Fr. 46'806.00 sowie den Beklagten 3 und 4 je eine Prozessentschadi-

gung von Fr. 43'500.00 zu bezahlen.
Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf Fr. 32'750.00.

Die Gerichtskosten flr das zweitinstanzliche Verfahren werden unter solida-

rischer Haftbarkeit den Klagern auferlegt.

Die Klager werden unter solidarischer Haftbarkeit verpflichtet, den Beklag-
ten 1 und 2 fUr das zweitinstanzliche Verfahren je eine Parteientschadigung
von Fr. 16'200.00 sowie den Beklagten 3 und 4 je eine Parteientschadigung
von Fr. 15'000.00 zu bezahlen.
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Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an das Bezirksgericht Zirich

(4. Abteilung), je gegen Empfangsschein.

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen

Akten an die Vorinstanz zurick.

Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.

Es handelt sich um eine vermdgensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert betragt
Fr. 1'200'000.00.

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.

Zurich, 21. Mai 2012

Obergericht des Kantons Zirich
l. Zivilkammer

Der Prasident: Die Gerichtsschreiberin:

Dr. R. Klopfer lic. iur. B. Demuth

versandt am:

mc
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	b) Im vorliegenden Fall beschränkte sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Betrugstatbestand auf die Prüfung der Frage, ob den Beklagten eine arglistige Täuschung vorgeworfen werden könne (Urk. 99 S. 43 E. 6.1.1 a.E.). Gemäss der Rechtsprechung l...
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	 In der Berufung setzen sich die Kläger überhaupt nicht mit der Frage auseinander, ob dem Beklagten 1 eine arglistige Täuschung und damit ein betrügerisches Verhalten - d.h. ein widerrechtlichen Verstoss gegen eine haftpflichtrelevante Vermögensschut...
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	 Schwer nachvollziehbar ist zunächst die Kritik der Kläger an der Vorinstanz, diese habe zu Unrecht festgehalten, ihre Eingabe vom 19. August 2010 (Urk. 81) enthalte unzulässige Noven, obwohl dies gar nicht der Fall sei; wenn sie jedoch Noven enthalt...
	 Offensichtlich unbegründet ist auch die Auffassung der Kläger, die Verfahrensführung der Vorinstanz verletze den verfassungsmässigen Anspruch auf ordentliche Zusammensetzung des Gerichtes, weil sie Anspruch auf Einvernahme der Zeugen vor Kollegialge...
	 Ebenso unbegründet ist die Behauptung der Kläger, die Vorinstanz verletzte das Gleichbehandlungsprinzip, indem sie die Eingabe der Beklagten 4 vom 14. Juli 2010 zur Bemessung der Prozessentschädigung (Urk. 80) bei den Akten belassen habe, die Antwor...
	 Und schliesslich erweist sich auch der Vorwurf als unbegründet, das verweigerte Beweisverfahren verunmögliche die Erfüllung der hohen Anforderungen an die Substantiierungspflicht (Urk. 98 S. 9 f. Rz. 26-32). Einerseits ist die Vorinstanz - wie erwäh...

	4.3. Vertrauenshaftung

	1. Im erstinstanzlichen Verfahren machten die Kläger geltend, dass die Beklagten 1 bis 3 auch aus Vertrauenshaftung verantwortlich seien (Urk. 47 S. 32 Rz. 87-91). Eine Haftung der Beklagten 4 auf dieser Anspruchsgrundlage wurde soweit ersichtlich nic...
	2. Die Vorinstanz schloss eine Haftung aus "culpa in contrahendo" im Wesentlichen mit der Begründung aus, dass zwischen den Klägern und den Beklagten gar nie der Abschluss eines Vertrages zur Diskussion gestanden habe und somit auch eine entsprechende...
	3. Desgleichen verwarf die Vorinstanz eine Haftung der Beklagten 1 bis 3 als faktische Organe der I._____ Inc., weil seitens der Kläger für die Annahme einer faktischen Organschaft keine substantiierten Behauptungen vorgebracht worden seien (Urk. 99 S...
	4.4. Haftung aus Art. 11 BEHG

	1. Im erstinstanzlichen Verfahren machten die Kläger geltend, die Beklagte 3 und ihr Angestellter (d.h. der Beklagte 1) hätten Art. 11 BEHG (Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel [SR 954.1]) verletzt (Urk. 47 S. 33 f. Rz. 92). Im angefoc...
	4.5. Weitere Haftungsgrundlagen

	1. In der Replik beriefen sich die Kläger auch auf eine Haftung wegen "Verletzung der Bestimmungen des UWG" (Urk. 47 S. 34 Rz. 93). Im angefochtenen Urteil verneinte die Vorinstanz eine Haftung der Beklagten auf dieser Grundlage (Urk. 99 S. 58 f. E. 9...
	2. Nur kurz ist schliesslich auf die Frage einzugehen, ob allenfalls eine Haftung auf vertraglicher Grundlage in Frage kommen könnte.
	a) Im vorliegenden Berufungsverfahren machen die Kläger geltend, dass nur ein Beweisverfahren die Frage hätte klären können, ob zwischen ihnen sowie den Beklagten 1 und 3 beispielsweise aufgrund der Tatsache, dass der Beklagte 1 die Erhöhung der Hypot...
	b) Die Vorinstanz hielt im angefochtenen Urteil fest, von den Beklagten sei geltend gemacht worden, die Kläger hätten nicht behauptet, dass sich eine Haftung aus einem Vertragsverhältnis ergebe (Urk. 90 S. 40 E. 5 a.A.). Zudem hätten die Kläger aufgru...
	c) Mit dieser Begründung setzen sich die Kläger nicht auseinander. Vielmehr beschränken sie sich auf den Hinweis, dass erst ein Beweisverfahren ergeben hätte, ob zwischen ihnen sowie den Beklagten 1 und 3 ein Beratungsvertrag zustande gekommen sei (Ur...
	4.6. Ergebnis

	1. Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz eine Haftung der Beklagten 1 und 3 zu Recht verneinte. Die Auffassung der Vorinstanz ist nicht zu beanstanden, dass keine Ansprüche aus ausservertraglicher Haftung (vgl. oben Ziff. 4.2), Vertrauensha...
	2. Damit kann die Frage offen bleiben, ob die Kläger überhaupt aktivlegitimiert sind, Ansprüche gegenüber den Beklagten 1 bis 4 geltend zu machen (Aktivlegitimation bestritten in Urk. 108 S. 5 ff. Rz. 9 ff. [Beklagter 1], Urk. 106 S. 13 f. Rz. 9 ff. [...
	3. Ferner erübrigt es sich, auf die von den Beklagten 1 bis 4 - mit guten Gründen - geltend gemachte Verjährungseinrede einzugehen (Verjährungseinrede erhoben in Urk. 108 S. 7 f. Rz. 14 ff. [Beklagter 1], Urk. 106 S. 15 ff. Rz. 20 ff. [Beklagter 2] un...
	5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	1. Abschliessend ist die Kosten- und Entschädigungsregelung im erstinstanzlichen Verfahren zu prüfen.
	a) Da die Vorinstanz die Klage zu Recht abwies, werden die Kläger ausgangsgemäss kostenpflichtig (§ 64 Abs. 2 ZPO/ZH).
	b) Zufolge ihres Unterliegens werden die Kläger auch entschädigungspflichtig (§ 68 Abs. 1 ZPO/ZH). Da die vier beklagten Parteien je durch einen eigenen Anwalt vertreten waren, sprach die Vorinstanz vier Prozessentschädigungen zu und lehnte eine Herab...
	c) Diesbezüglich verlangen die Kläger im Eventualstandpunkt, dass die den Beklagten 1 bis 4 allenfalls zuzusprechenden separaten Entschädigungen angemessen zu reduzieren seien (Urk. 98 S. 13 ff.).
	d) Vorweg ist die Berufung in diesem Punkt schon deshalb abzuweisen, weil es an einem genügenden Antrag fehlt. Es wurde bereits ausgeführt, dass die auf Geldzahlungen gerichteten Anträge beziffert sein müssen (BGE 137 III 617 E. 4.2 und 4.3 S. 618 f.)...
	e) Ungeachtet der unbezifferten Anträge wäre eine Herabsetzung unter Berücksichtigung aller Umstände ohnehin auch nicht gerechtfertigt.
	 Dem Gesetz ist keine ausdrückliche Regelung zu entnehmen, wie die mehreren Streitgenossen zustehenden Entschädigungen zu bemessen sind, wenn sich die Streitgenossen je durch einen eigenen Anwalt vertreten lassen. In der Rechtsprechung wird festgehal...
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